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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

31.10.1947 

Geschäftszahl 

0507/47 

Rechtssatz 

Aus einem Beamtendienstverhältnis zum Deutschen Reich können Ansprüche auf Ruhe- oder 
Versorgungsgenüsse gegen Österreich nicht abgeleitet werden. 


